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Aktuelle Informationen 

Wohnungslüftung jetzt Pflicht! 

Für neu zu errichtende oder zu modernisie-
rende Gebäude mit lüftungstechnisch rele-
vanten Änderungen ist ein Lüftungskonzept 
zu erstellen. Dieses umfasst die Feststel-
lung der Notwendigkeit von lüftungstechni-
schen Maßnahmen und die Auswahl des 
Lüftungssystems. Es muss unter Beachtung 
der lüftungstechnischen Situation der ge-
samten Nutzungseinheit erstellt werden, 
weil jede lüftungstechnische Maßnahme in 
einer Nutzungseinheit immer auch Auswir-
kungen auf alle anderen Räume der Nut-
zungseinheit hat. Das gilt auch, wenn nur 
einzelne, z.B. fensterlose Räume, mit ei-
nem ventilatorgestützten Lüftungssystem 
gelüftet werden sollen. 
Das Lüftungskonzept kann von jedem 
Fachmann erstellt werden, der in der Plan-
ung, der Ausführung oder der Instandhal-
tung von lüftungstechnischen Maßnahmen 
oder  in der Planung und Modernisierung 
von Gebäuden tätig ist. 
Eine Instandsetzung/ Modernisierung eines 
bestehenden Gebäudes ist dann lüftungs-
technisch relevant, wenn von einem für den 
Gebäudebestand anzusetzenden n50 –Wert 
von 4,5 h-1 ausgegangen wird  
 
- im MFH mehr als 1/3 der vorhandenen 

Fenster        ausgetauscht werden und   

- im EFH mehr als 1/3 der vorhandenen 
Fenster ausgetauscht bzw. mehr als 1/3 
der Dachfläche abgedichtet werden  

  Wenn aus anderen Gründen ein ventilator-       
gestütztes Lüftungssystem bereits einge- 
plant oder eingebaut ist, dann ist bei Ausle-

gung nach DIN 1946-6 die Anforderung an 
die Erstellung eines Lüftungskonzeptes be-
reits mit der Auslegung dieses Systems er-
füllt.   

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet 
unter http://www.wohnungslueftung-ev.de/ 

                                                                                       

EPBD-Richtlinie. 
Europäische Richtline mit verschärften 
Anforderungen an Gebäude und den 
Energieausweis. 
 

Das Europäische Parlament hat am 18. Mai 
2010 die neue Richtlinie zur Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden (EPBD, Energy 
Performance of Buildings Directive) verab-
schiedet. Mit der Veröffentlichung der novel-
lierten Richtlinie im EU-Amtsblatt, tritt diese 
in Kraft. Die EU-Länder, unter anderem 
Deutschland, haben dann zwei Jahre Zeit - 
also bis 2012 - die Vorgaben der EU-
Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 
Mit der Novellierung (Recast) der EU-
Gebäuderichtlinie soll ein wichtiger Beitrag 
zur Erreichung der Energie- und Klima-
schutzziele der EU geleistet werden. Die 
wichtigsten Änderungen der EPBD werden 
im Folgenden zusammengefasst: 

1. Mehr Öffentlichkeit für den Energieaus-
weis: Die EU-Richtlinie wird vorschreiben, 
dass der Energiekennwert in kommerziellen 
Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen künftig 
veröffentlicht werden muss. Wie bisher auch 
schon, muss Kauf- oder Mietinteressenten 
der Energieausweis zur Einsichtnahme vor-
gelegt werden. Neu wiederum ist, dass nach 
Abschluss eines Kauf- oder Mietvertrages 
Käufern bzw. Mietern der Energieausweis 
der Immobilie ausgehändigt werden muss. 



 

2. Maßnahmenpakete: Der Energieausweis 
muss zukünftig zwei Maßnahmenpakete 
beinhalten. Ein Paket soll konkrete Maß-
nahmen für eine umfassende Sanierung 
enthalten, das andere   Vorschläge für ein-
zelne Bauteile, die unabhängig von einer 
umfangreichen Sanierung durchgeführt 
werden können.  Die ausgewiesenen Mo-
dernisierungstipps können auch Angaben 
zur Amortisationsdauer beinhalten. Zusätz-
lich sollen Hinweise über die nächsten 
Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen 
gegeben werden.  

 
3. Qualitätssicherung von Energieauswei-

sen: Alle Mitgliedsstaaten müssen ein un-
abhängiges Kontrollsystem für Energieaus-
weise implementieren. Dieses Kontrollsys-
tem kann auch von unabhängigen Instituti-
onen übernommen werden und muss 
Stichproben der ausgestellten Energieaus-
weise beinhalten. Auf Nachfrage müssen 
Energieausweise entsprechenden Behör-
den zugänglich gemacht werden. 

4. Experten für den Energieausweis: Die 
Mitgliedsstaaten sollen sicherstellen, dass 
Energieausweise in unabhängiger Weise 
von qualifizierten und/oder zugelasse-
nen Experten ausgestellt werden. Zudem 
soll jedes europäische Land eine regelmä-
ßig aktualisierte Liste von Energieausweis-
austellern der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen.  

5. Aushangpflicht: Auch die Aushangpflicht 
für Energieausweise wird in der EPBD 
Richtlinie erweitert. Zukünftig muss der 
Energieausweis in allen öffentlichen Ge-
bäuden mit regelmäßigem Publikumsver-
kehr ausgehängt werden, sofern die Nutz-
flächen größer als 500 m² (bisher: 1000 m²) 
sind.  Ab spätestens 2015 gilt dies auch für 
öffentliche Gebäude ab 250 m².  

6. Niedrigstenergiehäuser  für Neubauten: 
Ab 2021 sollen die Mitgliedsstaaten sicher-
stellen, dass alle Neubauten als Niedrigst-
energiehäuser („nearly zero-energy 
building“) errichtet werden. Bei 
Niedrigstenergiehäusern liegt der Energie-
bedarf fast bei Null. Diesem Standard müs-
sen ab 2019 zudem alle neuen Gebäude 
entsprechen, die von öffentlichen Einrich-
tungen genutzt bzw. erworben werden.  
Ausnahmen können nur gemacht werden, 

wenn die Maßnahme ökonomisch oder 
technisch nicht sinnvoll ist. 

7. 1000 m² Grenze bei Sanierungen fällt: 
Wenn Gebäude einer umfassenden Sanie-
rung unterzogen werden, müssen alle Ge-
bäude (vorher nur Gebäude über 1000 m² 
Nutzfläche) oder Gebäudeteile Mindestan-
forderungen erfüllen. Diese energetischen 
Mindestanforderungen werden von den je-
weiligen Mitgliedsstaaten festgelegt.  Diese 
Anforderung ist in Deutschland bereits durch 
die EnEV erfüllt.  

Weitere Informationen zur EPBD- Richtlinie er-
halten Sie im Internet unter http://www.zukunft-
haus.info/ 

KfW ändert Förderstandards für energie-
effizientes Bauen und Sanieren 

Zum 1. Juli 2010 führt die KfW Bankengrup-
pe in ihrem Förderangebot für „Energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren" die neuen 
Standards KfW-Effizienzhaus 70 und 55 in 
der Sanierung sowie KfW-Effizienzhaus 55 
und 40 im Neubau ein.  

Zeitgleich werden die Eingangsförderstufen 
130 in der Sanierung und 85 im Neubau 
auslaufen. Ab Juli will die KfW zudem auch 
in der Neubauförderung ergänzend zum 
Förderkredit Tilgungszuschüsse von bis zu 
10 Prozent der Darlehenssumme gewähren. 
Die Höhe soll sich nach der erreichten 
Energieeffizienz des Gebäudes richten. 
Gleichzeitig werden die Zinssätze innerhalb 
der einzelnen Programme vereinheitlicht.  

Mit den zunehmenden Anforderungen an 
den Effizienzstandard der Gebäude soll 
auch die Qualität der Bauausführung an 
Bedeutung gewinnen. Deshalb sollen ab 
dem KfW-Effizienzhaus 55 zusätzliche An-
forderungen an die Baubegleitung durch 
Sachverständige definiert werden.  

2009 hatte die KfW die Förderprogramme 
für „Energieeffizientes Bauen und Sanieren" 
grundlegend überarbeitet und ein Fördervo-
lumen von 8,9 Mrd. Euro zugesagt. Damit 
konnte der CO2-Ausstoß im Wohngebäude-
bereich um 1,5 Mio. t pro Jahr reduziert 
werden. 

Weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten 
im energieeffizienten Bauen und Sanieren erhal-
ten Sie im Internet unter  http://www.kfw.de/ 


